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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Nachdem der Ständerat in der Sommersession 2014 ein Postulat Recordon (gp, VD)
angenommen hatte, muss der Bundesrat prüfen, ob europäische Unternehmen, die
Personal in die Schweiz entsenden, ein Zustelldomizil in der Schweiz haben müssen.
Der Postulant sah in einer hiesigen Adresse für europäische Unternehmen eine
Möglichkeit, wie die in den internationalen Übereinkommen vorgesehene Zustellung der
gefällten Entsendungsentscheide auf diplomatischem Wege umgangen und damit der
Missbrauch im Bereich der Entsendung von Arbeitnehmenden eingedämmt werden
könnte. Da die Zustellung auf diplomatischem Wege aufgrund der zu langen
Zustellungsfristen kaum praktikabel sei, würden viele Ämter ihre Entscheide auf dem
Postweg zustellen. Diese würden – insbesondere im Falle von Bussgeldern – häufig
erfolgreich angefochten, was die Behörden ihrerseits dazu zwänge, den Entscheid
aufzuheben. Der Bundesrat, der sich gegen eine Annahme des Postulats aussprach,
befürchtete seinerseits, dass eine Pflicht zur Begründung einer vorübergehenden
Niederlassung in der Schweiz eine unbegründete und unverhältnismässige
Einschränkung der Personenfreizügigkeit bedeutet und gegen das
Personenfreizügigkeitsabkommen verstosse. 1

POSTULAT
DATUM: 16.06.2014
DAVID ZUMBACH

1) AB SR, 2014, S. 586 f.
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